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Gemeinde Hohenthurn             14. Dezember 2021 

Zahl: 004/1/2021 

4. Sitzungsprotokoll 2021 
 

über die ordentliche Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Hohenthurn vom 14. 
Dezember 2021 um 18.00 Uhr im Mehrzweckhaus in Achomitz. 
 

Anwesend: Bgm. Michael Schnabl 
  Vzbgm. Gerald Franzelin 
  Vzbgm. Alfred Kikel 
  GR ÖR Janko Zwitter 
  GR Robert Branz 

GR DI Michael Tschinderle 
  GR Johann Martinz  

GR Carmen Grafenauer 
GR Günther Vilgut 
GR Franz Wiegele 
Ersatz.GR Lukas Permes-Kaiser 

 
Abwesend: GR Annette Koller, entschuldigt 
 
Bgm.  Michael Schnabl begrüßt die Anwesenden, eröffnet die heutige Gemeinderatsit-
zung und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Die Einberufung erfolgte ordnungsgemäß 
nach den Bestimmungen des § 35 K-AGO, Abs. 2 und § 10 K-AGO. Die Zustellnach-
weise liegen vor. 
Als Schriftführerin wird die Amtsleiterin Karin Martins zugezogen. 
 
Beginn: 18.00 Uhr        Ende: 20.20 Uhr 
 

TAGESORDNUNG: 
 

1. Stellenplan 2022 
2. Voranschlag 2022, Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzierungsplan 2022-

2026; Kassenkredit, gegenseitige Deckungsfähigkeit 
3. Stundensätze Wirtschaftshof 
4. Änderung Flächenwidmungsplan Pkt. 1a-d/2021 
5. Änderung Gesellschaftsvertrag der ABUG 
6. Fördervereinbarung mit den Bergbahnen Dreiländereck GmbH, Liftkarten-

aktion 
7. Fördervertrag mit der Wassergenossenschaft Feistritz/Gail 
8. Abänderung der Vereinbarung mit der Verwaltungsgemeinschaft Villach 
9. Änderung Räumplan laut Vereinbarung betreffend Schneeräumung 
10. Vereinbarung mit der MG Arnoldstein - Ankauf Schmalspurgerät und 

Schneefräse (IKZ-Projekt)  
11. Kärntner Bauordnung; Übertragung der Zuständigkeit 
12. Förderung Mutterkuhhaltung 
13. Subventionsansuchen 
14. Berichte des Bürgermeisters und der Ausschussobmänner 
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Gegen die Tagesordnung gibt es keinen Einwand. 
 
Zu Protokollfertiger werden GR DI Micheal Tschinderle und GR Günther Vilgut bestellt. 
 
 

1. Stellenplan 2022 
 
Über Antrag des Vorsitzenden beschließt der Gemeinderat vorliegenden Stellenplan 
für das Haushaltsjahr 2022 einstimmig. 
 

2. Voranschlag 2022, Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzierungsplan 2022-
2026; Kassenkredit, gegenseitige Deckungsfähigkeit 
 

Der Gemeinderat beschließt über Antrag des Vorsitzenden den Voranschlag 2022, 
den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzierungsplan 2022 bis 2026, die gegenseitige 
Deckungsfähigkeit der Haushaltskonten sowie den Kassenkredit in Höhe von € 
330.000,-- bei der Bank-Austria, einstimmig. 
 

3. Stundensätze Wirtschaftshof: 
 
Über Antrag des Vorsitzenden beschließt der Gemeinderat nachfolgende Stun-
densätze für 2021 einstimmig: 
 

      exkl. MWSt.   inkl. 20 % MWSt. 
 

Wirtschaftshofarbeiter   € 27,-- / Std.   €  32,40 

Traktor     € 39,90 / Std.  € 47,88  

Frontlader     € 10,50 / Std.  €  12,60 
Kehrmaschine    € 23,-- / Std.   €  27,60 
Schneefräse     € 45,-- / Std.   € 54,-- 
Schneefräse klein    € 25,-- / Std.   € 30,-- 
Böschungsmäher    € 21,-- / Std.   € 25,20 
Asthacker     € 24,-- / Std.   € 28,80 
Kipper      € 12,-- / Std.   € 14,40 
Schneepflug     € 20,50 / Std.   € 24,60 
Streugerät      €   5,80 / Std.  €   6,96 
Motorsense     €   8,-- / Std.   €   9,60 
Rasenmäher     €  15,-- / Std.   € 18,-- 
Rasenmäher klein    €    7,-- / Std.   €   8,40 
Toyota     €    1,5 / km    €   1,80 
Pistenbully     €  92,50 / Std.  €       111,-- 
 

4. Änderung Flächenwidmungsplan Pkt. 1a-d/2021: 
 
Über Antrag des Vorsitzenden beschließt der Gemeinderat, die Umwidmung gemäß 
Punkt 1a/2021 der Kundmachung vom 9.8.2021, entsprechend der Stellungnahme von 
DI Gisela Wolschner vom 10.11.2021,  das Widmungsausmaß von 3.257 m² auf 2.336 
m² laut beiliegendem Lageplan zu reduzieren sowie die Umwidmungen gemäß Punkte 
1b - 1d/2021 wie in der Kundmachung festgelegt, einstimmig. Die Auflagen der 
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Abteilung 12, UA Hermagor, beim Amt der Kärntner Landesregierung, werden im 
Bauverfahren Berücksichtigung finden. 
Weiters beschließt der Gemeinderat einstimmig, mit Herrn Franz Kuglitsch, einen 
Bestandsvertrag betreffend der Parkplatzgestaltung für das Mehrzweckhaus Ho-
henthurn, ausgearbeitet von Herrn Mag. Walter Dorn, abzuschließen.  
 
Die Vorberatungen erfolgten in den Sitzungen des Bauausschusses am 6.12.2021 und 
des Gemeindevorstandes am 9.12.2021. 
 

5. Änderung Gesellschaftsvertrag der ABUG: 
 
Über Antrag des Vorsitzenden beschließt der Gemeinderat vorliegenden Entwurf vom 
22.10.2021 des Gesellschaftsvertrages der ABUG, wonach sich die Mitgliederzahl auf 
8 Personen erhöht und unter Siebentens der Punkt 6 d) gestrichen wird, einstimmig.  
 
Die Vorberatungen erfolgten in der Sitzung des Gemeindevorstandes am 9.12.2021. 
Der Entwurf des Gesellschaftervertrages wird im Anhang zum Protokoll genommen. 
 
 

6. Fördervereinbarung mit den Bergbahnen Dreiländereck GmbH, Liftkar-
tenaktion: 

 
Über Antrag des Vorsitzenden beschließt der Gemeinderat einstimmig, vorliegende 
Fördervereinbarung mit der Bergbahnen Dreiländereck GesmbH & Co KG, betreffend 
Gratisschikarten für Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 15 Jahren, die ihren 
Hauptwohnsitz in der Gemeinde Hohenthurn haben, wonach die Gemeinde Ho-
henthurn pro eingelöstem Gutschein € 100,-- an die Bergbahnen Dreiländereck 
GesmbH & Co KG entrichtet, abzuschließen.  
 
Die Vorberatungen erfolgten in der Sitzung des Gemeindevorstandes am 9.12.2021. 
 
 

7. Fördervertrag mit der Wassergenossenschaft Feistritz/Gail: 
 
Über Antrag des Vorsitzenden beschließt der Gemeinderat vorliegenden Förde-
rungsvertrag mit der Wassergenossenschaft Feistritz/Gail, wonach der Wasser-
genossenschaft für den Ankauf eines Drainagespülgerätes eine Förderung von € 
2.650,-- gewährt wird und diese im Gegenzug den örtlichen Landwirten das 
Drainagespülgerät um einen vergünstigten Stundensatz von Minus € 10,-- vom 
Basissatz zur Verfügung stellt, einstimmig.  
 
Die Vorberatungen erfolgten in der Sitzung des Gemeindevorstandes am 9.12.2021. 
 

8. Abänderung der Vereinbarung mit der Verwaltungsgemeinschaft Villach: 
 
Über Antrag des Vorsitzenden beschließt der Gemeinderat einstimmig, dass der 
Gemeinderat ausdrücklich seine Zustimmung zur Abänderung der Vereinbarung der 
Verwaltungsgemeinschaft Villach, betreffend der Bestimmungen des  
§ 2 Abs. 1, Ziffer 1c und Ziffer 8 
§ 2 Abs. 1, Ziffer 2 
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§ 3 Abs. 2, 
§ 3 Abs. 3, Dritter & Vierter Satz, 
§ 7 Abs. 1 und 2, 
§ 8 Abs. 1, 
§ 8 Abs. 2, Erster & Dritter Satz, 
§ 9 Abs. 1, 2 und 4 
§ 16  
im Sinne des Beschlusses des Vorstandes der Verwaltungsgemeinschaft Villach vom 
01.07.2021, gibt. 
 
Die Vorberatungen erfolgten in der Sitzung des Gemeindevorstandes am 9.12.2021. 
 
 

9. Änderung Räumplan laut Vereinbarung betreffend Schneeräumung: 

 
Über Antrag des Vorsitzenden beschließt der Gemeinderat die Änderungen betreffend 
Punkt 6. der Vereinbarung vom 27.06.2019, zwischen der Gemeinde Hohenthurn und 
Herrn Matthias Schnabl, Draschitz 21, betreffend Schneeräumung, einstimmig.  
 
Die geänderte Vereinbarung wird im Anhang zum Protokoll genommen. 
 
Die Vorberatungen erfolgten in den Sitzungen des Bauausschusses am 6.12.2021 und 
des Gemeindevorstandes am 9.12.2021. 
 
 

10. Vereinbarung mit der MG Arnoldstein - Ankauf Schmalspurgerät und 
Schneefräse (IKZ-Projekt): 

 

Über Antrag des Vorsitzenden beschließt der Gemeinderat vorliegende Vereinbarung 

betreffend Ankauf Schmalspurgerät mit Zusatzgeräten und Schneefräse für 

Kommunaltraktor wonach die Gemeinde Kosten in Höhe von € 30.319,58 

aufzubringen hat, einstimmig. 

 

11. Kärntner Bauordnung; Übertragung der Zuständigkeit: 

 
Über Antrag des Vorsitzenden beschließt der Gemeinderat einstimmig, die Zu-
ständigkeiten der Gemeinde in Bauangelegenheiten aus dem eigenen Wir-
kungsbereich nicht an die Bezirkshauptmannschaft zu übertragen. 
 

12. Förderung Mutterkuhhaltung: 
 

Über Antrag des Vorsitzenden beschließt der Gemeinderat einstimmig, den Mut-

terkuhhaltern jährlich als Förderung pro gedeckter Kuh, den Besamungsindex (2021 = 

2.00) auszuzahlen. Die Förderung wird im Nachhinein ausbezahlt, zeitgleich mit den 

Eigenstandsbesamer.  

 

13. Subventionsansuchen: 
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Über Antrag des Vorsitzenden beschließt der Gemeinderat einstimmig, dem Verein 
Go-Mobil eine Subvention in Höhe von € 1.490,-- für das Jahr 2022 zu gewähren sowie 
den Mitgliedsbeitrag für 2022 in Höhe von € 460,-- zu leisten.  

Nach längerer Diskussion beschließt der Gemeinderat über Antrag des Vorsitzenden 

einstimmig, für 2021 an die örtlichen Vereine keine Subventionen auszuzahlen. 

 

14. Berichte des Bürgermeisters und der Ausschussobmänner: 

 
Nachdem es keine Wortmeldungen mehr gibt, bedankt sich der Bürgermeister für die 
konstruktive Mitarbeit und schließt die heutige Gemeinderatsitzung. 
 
 
Der Bürgermeister: Die Protokollfertiger:        Die Schriftführerin: 


